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finden, abzuſtehen. Einzelne Wiederholungen, die ſich namentlich gegennde der Schrift finden, ollten wegbleiben In enner zweiten Auflage, die
der Schrift ＋ wünſchen iſt, ſich wohl auch die Enzyklika T  &  Cb8 XIII an
den öhmiſchen Epiſkopat vom Auguſt 1901 (Acta ganctae Sedis, Bod 34,321 ff.) recht gut verwerten; teſelbe hat bisher viel 8 wenig Beachtunggefunden.

unsbru Joſ Biederlack
13) Sozi aldemokratie und Chriſtentum bder Darf Eeln Katholik—
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finden, abouſtehen Einzelne Wiederholungen, die ſich namentlich gegen

Ende der Schrift finden, ſollten wegbleiben. In einer zweiten Auflage, die

der Schrift zu wünſchen iſt, ließe ſich wohl auch die Enzyklika Leos XIII. an

den böhmiſchen Epiſkopat vom 20. Auguſt 1901 (Keta sanctae Sedis, Bd. 34,

S. 321 ff.) recht gut verwerten; dieſelbe hat bisher viel zu wenig Beachtung

gefunden.

Innsbruck.

Joſ. Biederlack S. J.

13) Sozialdemokratie und Chriſtentum oder Darf ein Katholik

„Sozialdemokrat ſein? Von Viktor Cathreéin 8. J. 8e (34 S.)

Freiburg 1919, Herderſche Verlagshandlung. 90 Pf.

Der beſte Kenner des Sozialismus in allen Ländern, P. Cathrein,

zeigt in dieſer kleinen Broſchüre in klarer und echt volkstümlicher Weiſe den

traſſen Gegenſatz zwiſchen Chriſtentum und So

zialdemokratie. Das Schrift⸗

chen verdient eine wahre Maſſenverbreitung.

Linz.

UDr Kopler.

14) Dr Ulrich Stutz, Der Geiſt des Codex juris canoniei. Eine

Einführung in das auf Geheiß Papſt Pius' X. verfaßte und von Papſt

Benedikt XV. erlaſſene Geſetzbuch der katholiſchen Kirche. (Xu. 366 S.)

92 u. 93 der „Kirchenrechtlichen Abhandlungen.“ Stuttgart (Enke) 1918.

Unter den vielen Schriften, die bisher über den Codex juris canonici

erſchienen ſind, iſt vorſtehend bezeichnete die umfangreichſte. Stutz will

eine Einführung in das neue Geſetzbuch bieten und bemüht ſich daher den

Geiſt uns zu zeigen, der durch „die wohlüberlegte, veife Arbeit“ (S. 47) des

Kodex weht. Fürwahr, eine dankenswerte und auch nicht allzu leichte Auf⸗

gabe, denn es kann vorkommen, daß man meint, den wahren Geiſt zu ſehen

und in Wirklichkeit iſt es doch nur Schein. Das vorliegende Werk zerfällt

in folgende neun Kapitel: 1. Der Kodex, ſeine Entſtehung, ſein Inhalt und

ſeine Bedeutung im allgemeinen. 2. Neues im Kodex.

Der Kodex und

die Andersgläubigen. 4. Der Kodex und der Staat. 5. Die Berückſichtigung

der anläßlich des Vatikaniſchen Konzils geäußerten Wünſche. 6. Der Kodex

und die kirchliche Rechtsgeſchichte. Verhältnis zum bisherigen Recht. 7. Bürger⸗

lichrechtliche Einſchläge. 8. Primat und Epiſkopat. 9. Der Generalvikar.

Wie man ſieht, hängen dieſe Kapitel nur loſe zuſammen, was ſich wohl daraus

zum Teile erklärt, daß mehrere nur weitere Ausarbeitungen früher von

Stutz erſchienener Artikel oder Vorträge ſind. Das Werk macht einen ſehr

wohltuenden Eindruck durch ſeinen ruhigen, objektiven Ton, wie man

ihn ſelten findet, wenn proteſtantiſche Auktoren über katholiſche

Sachen

ſchreiben. Was der Verfaſſer in der Einleitung (S. X) ſagt, hat er⸗

auch aus⸗

geführt: „Geſchrieben iſt das Buch in ganz derſelben Denkweiſe, die bisher

in meinen kirchenrechtswiſſenſchaftlichen Arbeiten gewaltet hat, niemand

zu Lieb und zu Leid, in voller Unabhängigkeit nach allen Seiten hin, einzig

und allein im Dienſte der Wahrheit und ihrer wiſſenſchaftlichen Erforſchung.“

Man muß Stutz Unvoreingenommenheit gegen katholiſche Auffaſſungen

zuerkennen, was keineswegs von anderen proteſtantiſ

chen Kirchenrechts⸗

ſchriftſtellern geſagt werden kann, zum Beiſ

piel von Hinſchius und zumal

nicht von E. Friedberg. Es hat mich lebhaft

gefreut, daß Stutz an verſchiedenen

Stellen mit E. Friedberg Abrechnung hält

(beſonders S. 17 und S. 60) und

deſſen maßloſe Selb

ſtüberhebung geißelt. Vor einigen Jahren habe ich in

Friedbergs Kirchenr

echt das Kapitel über Ordensrecht geleſen und allein

in dieſem Kapitel über 30 Irrtümer oder Unkorrektheiten gefunden. Und

—

dabei meinte dieſer

Friedberg, mit ihm würde die deutſche Kirchenrechts⸗

wiſſenſchaft ausſt

erben

„ſo daß man künftig genötigt ſei, an den italieniſchen

Univerſitäten bei ſein

en

(Friedbergs) Schülern ſich die notwendige Aus⸗

bildung zu holen. (S. 17

„Anm. 2.) Trotzdem

fand E. W 0 in

katholiſchen . große Verehrer!Sozialdemokrat ſein? Von Viktor Cathreéin 8 (34

Freiburg 1919, Herderſche Verlagshandlung.
Der Kenner des Sozialismus in aAllen Ländern, Cathrein,zeigt Iun dieſer leinen Broſchüre in klarer un echt volkstümlicher Weiſe den

raſſen egenſatz zwiſchen Chriſtentum und Sozialdemokratie. Das Schriftchen verdient eine ahre Maſſenverbreitung.
Linz Dr Kopler

14 Dr Urich Stutz, Der eiſ e63 quris Canoniei. Eine
Einführung m das auf Geheiß Papſt Pius' X verfaßte Uund bon PapſtBenedikt erlaſſene Geſetzbuch der katholiſchen Kirche. 36 S.)
92 93 der „Kirchenrechtlichen Abhandlungen.“ Stuttgart (Enke 1918

Unter den vielen Schriften, die bisher über den OCodex juris canoniei
erſchienen ſind, iſt vorſtehend bezeichnete die umfangreichſte. Stutz will
eine Einführung un das eſetzbu teten und emüht ſich daher den
EL eigen, der ur „die wohlüberlegte, reife Arbeit“ (S 47 des
odex weht Urwahr, eine dankenswerte und auch nicht allzu leichte Auf
gabe, denn * kann vorkommen, daß man meint, den wahren Geiſt 3U ſehenund in Wirklichkeit iſt ES doch NUUL Schein Das vorliegende Werk zerfälltIan folgende neun tteé Der odex, ſeine Entſtehung, ſein Inhalt undſeine Bedeutung im allgemeinen. Neues im odey EL Kodex Uunddie Andersgläubigen. Der odey und der O  70  taat Die Berückſichtigungder anläßli des Vatikaniſchen Konzils geäußerten Wünſche. Der Kodeyund die＋Rechtsgeſchichte Verhältni 3Um bisherigen Recht Bürger⸗lichrechtliche Einſchläge. Primat und Epiſkopat Der Generalvikar.Wie man ſie

, hängen dieſe teHul loſe zuſammen, was ich wohl daraus
＋I

Um Teile Tklärt, daß mehrere NILI weitere Ausarbeitungen früher von7..  Stutz erſchienener Ttike oder Vorträge ind Das CTL m einen ehrwohltuenden Eindruck durch ſeinen ruhigen, objektiven Ton, wie Manihn ſelten findet, wenn roteſtantiſche Auktoren üher atholi  che EIſchreiben. Was der erfaſſer In der Einleitung ( ſagt, hat auch auseführt „Geſchrieben iſt das Buch in erſelben EU

eiſe, die bisherin meinen kirchenrechtswiſſenſchaftlichen Arbeiten gewaltet hat, niemandLieb und Leid, In voller Unabhängigkeit nach ＋1 Seiten hin, einzigund Allein im Dienſte der ahrhei und ihrer wiſſenſchaftlichen Erforſchung.“Man muß Stutz Unvoreingenommenheit gegen katholiſche Auffaſſungenzuerkennen, was keineswegs von anderen proteſtantiſchen Kirchenrechts⸗ſchriftſtellern geſagt werden kann, 3Um Beiſpiel von Hinſchius und zumalnicht von Friedberg. Es hat ich 90 gefreut, daß Stutz An verſchiedenenStellen mit Friedberg Abrechnung hält (beſonders G und 60) unddeſſen Oſe Selbſtüberhebung eißelt Vor einigen Jahren habe ich 2*  H.Friedbergs Kirchenrecht das Kapitel über Ordensrecht eleſen und glleinin dieſem Kapitel über Irrtümer oder Unkorrektheiten gefunden Unddabei meinte dieſer Friedberg, mit ihm würde die eutſche Kirchenre  8.wiſſenſchaft ausſterben ſo daß man ünftig genötigt ſei, aAn den itälieniſchenUniv erſitäten bei ſein (Friedbergs Ulern ich die notwendige Us-ildung 3 holen Anm Trotzdem fand 8 Inkatholiſchen i en große Verehrer!
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Das CL bon Stutz läßt f jeder Seite den erfahrenen Fachmann
erkennen, der der Fachliteratur ehr bewandert iſt er ind die Zitate
ſehr zahlreich, Aſt zahlrei Als die einzelnen Artikel eparat geſchrieben
wurden, war C5 gewiß wünſchenswert, den lateini  en Text der Kaͤnones
bor ſich ＋ abe etzt aber, und noch mehr päter, das Eſe
jedem EI zugänglich iſt ind die vielen un langen Textzitate entbehrli
Stutz meint, den Geiſt des COdex 1ur Call darin inden, daß erſelbe uns
„vatikaniſches“ un ſpirituagliſiertes Kirchenre bietet. Er ſchreibt 156)
„Im Ureigenſten Sinne iſt ſo, Ss wir IN dem neuen Eſe vor uns
aben, vatikaniſches Kirchenrecht.“ 160) „Auch auf dem Gebiete
der kirchlichen Rechtsgeſchichte acht nämlich dies Geſetzbuch Epoche Zu
NAd bringt 5 zum Abfchluß En  icklung, die anfänglich
Wiederaufbau der zertrümmerten 10 Kirchenverfaſſung un M der Wieder⸗
herſtellung des übel zugerichteten gemeinkirchlichen Rechtes ſich äußerte,

mmmer deutlicher IM deſſen Enttemporaliſierung oder Spiritualiſierung
zutage trat den Gipfelpunkt Vatikanum der Verre  ichung ( des
Dogmas und der Dogmatiſi Aung des Rechtsprimates Trklomm und ſchließlich
nach Ruhepauſe von EIU Jahrzehnten M der Reformtätigkeit Pius'
ſich auswirkte, deren Niederfchlag nunmehr der odex iſt Daß die
liſſche Kirchenverfaſſung16E zertrümmert geweſen und daß auf dem Vatikanum
as gma verrechtlicht vorden, dürfte wohl kein Katholik zugeben Rue

ich nicht annehmen daß IMN Ureigenſten Sinne der odex ctt
aniſches Uund ſpiritualiſiertes Kirchenrecht enthalte. Bereits ind dieſe Auf⸗
faſſung Stutz' Hilling Archiv für katholiſche Kirchenrecht, Jahrgang 1914,

331, *  V  Ind 1917, O. 481) und Laurentius Iimmen der Zeit, .  ahrg 1917,
„A
—72——  D

62⁵5) entgegengetreten. Zwar hat Ludwig 7* eu Literatur⸗
5  eitung 1917 Sp 1179 Sp ff. verſucht tleſe Stutzſche Aſi

verteidigen bringt Aber keine neuen eéweiſe bei Hörmann teilt ebenfalls
die Anſicht Stutz aber ſelbſt das muß 3Um Schluß —.  —  7  ehen „die Art

Hörmann dao atikaniſche Kirchenrecht ſieht und beurteilt wird wohl
licht berall ohne Widerſpruch hingenommen werden Auch nen EL die
Ausführungen Hörmanns 7 Par hraſe Stutzſcher Geda

Weder IN formeller noch mate teller Hinſicht iſt der Kodex
vatikaniſches Kirchenrecht Auch war nicht bloß neuen Kodex, ondern
u allen Zeiten das Innerkirchliche, Spirituale die eigenſte Aufgabe der
katholiſchen Kirche Wie 3 ſelbſt IN ſeinem erke 3 wiederholten Malen
hervorhebt nthält der odex nicht viel Neues ſondern bietet das alte e
mit einigen⸗mehr oder minder größeren Retouſchen 78.) Wenn dem
aber ‚E iſt, Iil  Am ſolldann das nNeuen odex mehr 5a8 Spirituale,
Innerkirchliche betonen, wie 3Um elſpie éetwa das Tridentiniſche Recht?
Bekanntli hat das Vatikanum keine kirchenrechtlichen KKanones erlaſſen,
barum denn das odex enthaltene re ⁰ emphatiſche,„Vatikaniſches
Kirchenrecht“ nennen? Etwa auf Grund von Poſtulaten Eniger Konzils⸗
väter? Aber U ſelbſt Uhr des weiteren adus, daß teſe Poſtulate größere
Veränderungen Kodex erlitten haben Meines Erachtens hat das Vati
anum •1 inſofern Eenen in auf den Kodex ausgeübt, als U die
Erklärung des ogmas von der Unfehlbarkeit des Papſtes de päpſtlichePrimat IN noch hell Licht ſtellt un die Kirche noch Enger miit
Rom verbur  den wurde Der Jahrhunderte alte Ruf nach enmem zeit⸗
gemäßen kirchlichen eſe uLr von vielen iſchöfen und angeſehenen
Männern vor, auf Uund nach dem Vatikanum eindringlichſt wiederholt und
ſand endlich rhörung Nach dem Geiſte des Kodex ragen, erübrigt ſich
Er en katholiſches Kirchenrecht klarer, bündiger, zeitgemäßer
Form. Nichts andere eil katholiſch, das iſt allgemein ſein will, kann
ES nur Geſetze enthalten, die duf dem gunzen Erdenrund und I

dieſem oder !jenem an ausführbar ind eil die katholiſche Kir
trotz ihrer Allgemeinheit doch vo onar  te iſt, deshalb
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findet ich un ihrem Geſetzbuch eine deutlich erkennbare zentraliſtiſche
Tendenz Beweis afur die Eenge Verbindung der Kirchenver⸗
waltung mit der römiſchen Kurie; die großen Vollmachten und Vorrechte
der Käͤrdinäle, die den Senat des Papſtes bilden; die Rechenſcha
ablage, Biſchöfe, Ordensobere un andere Würdenträger
in beſtimmten Zeitabſchnitten vor dem Papſte, ezügli vor den römiſchen
Kongregationen blegen müſſen, die ſchofswahlen, mehr als
vod  — Papſte llein abhängen, das genau beſtimmte Prozeßverfahren mit
ſeiner 9⁰

en Inſtanz in Rom U. . Aber trotz dieſer zentra⸗
liſtiſchen endenz nimmt der Kodex In weitgehendſtem Aße Rückſicht auf
nationale Eigentümlichkeiten, auf nationale, bürgerliche Geſetzbüche und

beſonders auf die beſtehenden Konkordate zwiſchen I und den einzelnen
Staaten. Der odex i nicht den ampf, ondern den Frieden, nicht ſtarres
efehlen, ſondern entgegenkommendes Zuſammenarbeiten mit dem Staat
auf dem ſogenannten „gemiſchten Gebie Uebrigens anerkennen auch
U und viele akatholiſche Auktoren die Uurchaus friedliche, Andersgläubige
nicht verletzende Tendenz des neuen katholiſchen Geſe

U (Vergleichedas tte Der Kodex und die Andersgläub en.)

Obſchon Stutz wiederholt betont, daß PTL keine erſchöpfende Dar
ſtellung des neuen odex E will, hat CETL doch erſtaunli vieles Material
verarbeitet. Sehr eindrucksvoll iſt die ange &

iſte der von ihm beſprochene
Kanone Schluß des Werkes Das Kapitel über den Generalvikar bietet
aſt die ganze Doktrin des odex über dieſes wichtige Amt Cl
erörtert E gelegentli aber gründlich, Fragen, die nach dem odex einige
Schwierigkeiten bereiten önnten, 3zUum Beiſpiel obb Dersond juridica u
Persona morahs gleichbedeuten iſt ff.) Seine bejahende Löſung
ſcheint mir durchaus richtig 3 ſein Auch Dn . die Ausführungen
über ieſen Punkt ehr leſenswert; reilich iſt 5 ein rrtum, Stutz

212 meint „Der odey vertritt (in etreff der moraliſchen Perſon)
Im großen und ganzen durchaus den Standpunkt der romaniſch⸗kanoniſtiſche
Fiktionstheorie mitſamt ihren Unebenheiten und Widerſprüchen.“ Dieſe
Theorie, richtig verſtanden, nthält Uurchaus keine Widerſprüche Es —32

ſt
ämlich 3u edenken, daß eine juridiſche Perſon eine künſtliche Perſon iſt,
eren Geſtalt bhängt von dem Geſetzgeber

Folgend Ungenauigkeiten Ui mir bei der ektüre noch fallen,
abgeſehen von mehreren Druckfehlern 45, N. 1, werden vier
ſtufungen bei der Exkommunikation nach gegenwärtigem Recht aufgeſte
Das ſtimmt nicht Die angeführten Kanones 1654, 27 2232, eſage

anderes Tatſächli gibt 5 Nur zwei Abſtufungen, ämlich zwi
ſchen excommuüunicati tolerati et VItandi. Auch iſt ES unzutreffend, daß die
Xcommunicatio minor bisher noch eſtand, wie behauptet ird
ieſe Exkommunikation eſtand ſchon ſeit mehr als ahren nicht mehr
(Et Offie 5 Dez Wenig lücklich ind folgende Ausdrücke auf

„Die katholiſche Kirche iſt die Kirche des Klerus In dem Sinne,
daß nach ihrem Re te die Laien mehr NWur Als Schutzgenoſſen und allein
die Kleriker als Vollgenoſſen erſcheinen. Das e der katholiſchen 1
iſt Aſt ausnahmslos El  eitsrecht.“ 4  .  eder Katholik muß entſchieden
dieſen Behauptungen widerſprechen Wir kennen keine Utzgenoſſen und
keine Vollgenoſſen Unſerer Kirche, ſondern wir ind alle gleich, geradeſo wie
eS im eutſchen Stacgt nicht Schutzgenoſſen und Vollgenoſſen gibt Das
ech der katholiſchen 1 iſt auch nicht Aſt ausnahmslos Geiſtlichkeits⸗
recht; geradeſo te das ſtaatliche Recht nicht Aſt ausnahmslos Juriſten
Te iſt Die atholi  che Geiſtlichkeit ann echs Sakramente empfangen,
ebenſo die katholiſche Laienwelt. Das Strafrecht berückſi

10 die Laien
ebenſogut Vie die Geiſtlichkeit Daß der odex ſich eigens mit den  andes
rechten un Standespflichten der Geiſtlichkeit efaſſen muß, berechtigt nicht
3u Daß bisher Akatholiken als Taufpaten zugelaſſen
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wurdent Adie 101, Anm. 2. geſagt wird, 2  ti  mmt auch nich (H Offic

Maii 1893, Jun Ebenfalls ird mit Unrecht für leſe AnſichtSägmüller zitiert, der an der betreffenden Stelle ausdrücklich ehrt, daßHäretiker und Akatholiken nicht als Taufpaten, ſondern als Taufzeugenfunktionieren önnen Ferner iſt CS unzutreffend, daß die Biſchöfe 266)„hierin den Kardinälen gleichgeſte allenthalben, und zwar auch von
Religioſen beiderlei Geſchlechtes Beichte hören können, ihre ＋＋

EI

inder
von allen Sünden und Zenſuren, ſelbſt den vorbehaltenen, eiſprechen,außer den dem Papſte specialissimo modo reſervierten“. Auch ind,
die beiden Zitate 3 dieſer Behauptung unzutreffend. Der Fall der
Sollizitation iſt Ni ausgenommen, wie 254, Anm 6, behauptet ird
ſondern der all der Absolutio complicis. ( 2254,

um luß hetone ich noch einmal, daß tutz das ausführlichſte und
vielleicht auch das wiſſenſchaftlichſte erk geliefert hat, welches bisher über
den neuen odex erſchienen iſt Die ihm anhaftenden ängel und au
manche Wiederholungen in den verſchiedenen Kapiteln erklären ſich vielleicht
SUum elle daraus, daß E3 zuſammengeſtellt iſt· aus Einzelarbeiten, die rüherund auch wohl eilig gemacht wurden

Freiburg eiʒ Dr Prümmer I.., N  1
15) Kurzgefaßtes Lehrbuch des katholiſchen Kirchenrechtes auf run

des kirchlichen Geſetzbuches Von Dr Irnold Pö Pro⸗
feſſor an der Univerſitä u Graz Erſte Hälfte Allgemeiner Teil und
Verfaſſungsrecht. 170 Graz und Leipzig 1918 Ulrich
oſers Buchhandlung (V Meherhoff), Hofbuchhändler. 5

Hervorragende Laienjuriſten: Maaſſen, Phillips, Vering und in ſeinerbeſſeren Periode auch Schulte en der kanoni  en Rechtswiſſenſchaftgroße Dienſte geleiſtet. Es erührt darum ungemein ſympathiſch, daß Eein
Laienjuriſt mit dem erſten ehrbu des Kirchenrechtes nach dem Erſcheinendes neuen Kodex in die Oeff  li  keit tritt Das Uch iſt zunä für Stu
dierende QAn den juridiſchen Fakultäten beſtimmt und ucht demnach, ohne

**ich un die Einzelheiten der kirchlichen Praxis verlieren, ennen prägnantenUeberblick über das geltende kanoniſche Recht 8 geben Hiebei ird auf die
Uridi Erfaſſung das Hauptgewicht gelegt. Literaturanhäufung ver
meidet der Auktor; denn einerſeits über das Recht noch keine
nennenswerte Literatur, anderſeits erachtet der Verfaſſer, nicht mit Unrecht,beim erſten Studium eine kanoniſtiſche Literärgeſchichte für überflüſſig Ziem⸗lich ausführlich behandelt der Verfaſſer den allgemeinen Rechtsbegriff Eshätten hier die Aufſtellungen der chriſtlichen R.

echtsphiloſophie mehr heran

verden önnen Gegenüber dem odex tritt die EI  t  Eder älteren Rechtsquellen in der Darſtellung nit Recht ziemlichden Hintergrund. Bei der Wichtigkeit, welche die Auffaſſung des Verhältniſſes von 1 und Staat für die Wertung des Kirchenrechtes hat, ird
dieſem Thema eine ziemlich ausführliche, und man muß ſagen, objektiveDarſtellung gewidmet. Bei dem relativ eſchränkten Raum, welcher für die
Behandlung des Verfaſſungsrechtes verbleibt, muß der erfaſſer ſelbſtverſtändlich ener gewiſſen Kürze ich befleißen ei leidet darunter die
arhei nicht; freilich manchmal wird die Kürze Aul Dunkelhei Abgeſehen
bon einigen kleineren erſehen iſt die Arbeit auch recht ſorgfältig ObwohlLaie, hat ſich der Verfaſſer auch recht gut in eoblogiſche Fragen hinein⸗gearbeitet. Für die Leiſtungen der Scholaſtik hat ETL volles VerſtändniDie 21, Anm 3, angedeutete Kontroverſe eſteht unter katholiſchen Theologen nicht Der Schlußband ſoll noch im September 918 zur Ausgabegelangen. Das erk wird bei den juridiſchen Prüfungskandidaten voraus
ſichtlich weite Verbreitung inden

Dir


